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AW/de 14 

(3) Ungeachtet des Absatzes 2 besteht jeder Spruchkörper einer Lokalkammer in einem 

Vertragsmitgliedstaat, in dem vor oder nach dem Inkrafttreten dieses Übereinkommens in drei 

aufeinanderfolgenden Jahren durchschnittlich mindestens fünfzig Patentverfahren je Kalenderjahr 

eingeleitet worden sind, aus zwei rechtlich qualifizierten Richtern, die Staatsangehörige des 

Vertragsmitgliedstaats sind, in dessen Gebiet die betreffende Lokalkammer errichtet worden ist, 

und einem rechtlich qualifizierten Richter, der nicht Staatsangehöriger dieses Vertragsmitgliedstaats 

ist und der ihm gemäß Artikel 18 Absatz 3 aus dem Richterpool zugewiesen wird. Dieser dritte 

Richter wird der Lokalkammer langfristig zugewiesen, wenn dies für eine effiziente Arbeit von 

Kammern mit hoher Arbeitsbelastung notwendig ist . 

 

(4) Jeder Spruchkörper einer Regionalkammer besteht aus zwei rechtlich qualifizierten Richtern, 

die aus einer regionalen Liste mit Richtern ausgewählt werden und Staatsangehörige eines der 

betreffenden Vertragsmitgliedstaaten sind, und einem rechtlich qualifizierten Richter, der nicht 

Staatsangehöriger eines der betreffenden Vertragsmitgliedstaaten ist und ihm gemäß Artikel 18 

Absatz 3 aus dem Richterpool zugewiesen wird. 

 

(5) Auf Antrag einer der Parteien ersucht jeder Spruchkörper einer Lokal- oder Regionalkammer 

den Präsidenten des Gerichts erster Instanz, ihm gemäß Artikel 18 Absatz 3 aus dem Richterpool 

einen zusätzlichen technisch qualifizierten Richter zuzuweisen, der über eine entsprechende 

Qualifikation und Erfahrung auf dem betreffenden Gebiet der Technik verfügt. Überdies kann jeder 

Spruchkörper einer Lokal- oder Regionalkammer nach Anhörung der Parteien auf eigene Initiative 

ein solches Ersuchen unterbreiten, wenn er dies für angezeigt hält.  

 

Wird ihm ein solcher technisch qualifizierter Richter zugewiesen, so darf ihm kein weiterer 

technisch qualifizierter Richter nach Artikel 33 Absatz 3 Buchstabe a zugewiesen werden. 




